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Bekanntmachung 
 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum Europäischen Parlament am 9. Juni 2024 
 
 
1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für die Wahlbezirke der 

Stadt Datteln wird in der Zeit vom 20. Mai 2024 bis 24. Mai 2024 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten im Rathaus, Sitzungssaal im 1. OG, Genthiner Straße 8, 45711 Datteln für 
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 

 
 Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im 

Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht 
auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Mel-
deregister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen 
ist. 

 
 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist 

durch ein Datensichtgerät möglich. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis ein-
getragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. 

Mai 2024 bis zum 24. Mai 2024 vor der Wahl, spätestens am 24. Mai 2024 bis 12.00 Uhr, 
bei der Stadt Datteln, Wahlamt, Sitzungssaal im 1. OG im Rathaus, Genthiner Str. 8, 45711 
Datteln Einspruch einlegen. 

 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 

zum 19. Mai 2024 eine Wahlbenachrichtigung. 
 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass 
er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

 
 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die 
bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahl-
benachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Kreis Recklinghausen  durch Stimmab-

gabe in einem beliebigen Wahlraum des Kreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 
 
 
 



 
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme 

in das Wählerverzeichnis bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 der Europawahlord-
nung, bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2 der Europawahlordnung bis zum 
19. Mai 2024 oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 
Absatz 1 der Europawahlordnung bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat, 

 
b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei 

Deutschen nach § 17 Absatz 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach 
§ 17a Absatz 2 der Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Absatz 
1 der Europawahlordnung entstanden ist, 

 
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststel-

lung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde-
behörde gelangt ist. 

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis 
zum 7. Juni 2024, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektro-
nisch beantragt werden. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder 
nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum 
Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zu-
gegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden. 

 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 
Buchstabe a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines 
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 

 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
 

• einen amtlichen Stimmzettel, 

• einen amtlichen Stimmzettelumschlag, 

• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, verse-
henen roten Wahlbriefumschlag und 

• ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Un-
terlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person aus-
zuweisen. 

 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahl-
schein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätes-
tens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 

 
 



 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der 
Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleis-
tung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffe-
nen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 

 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder 
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. 

 
Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleis-
tung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versen-
dungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. 

 
 
 
Datteln, 22. März 2024 
 

 
Dora 
Bürgermeister 



Wahlbekanntmachung 
 
 
1. Am 9. Juni 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Europäischen 

Parlament statt. Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 
2. Die Stadt Datteln ist in 19 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 06. Mai 2024 
bis 19. Mai 2024 zugestellt werden, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, 
in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15.00 Uhr im 
Erdgeschoss des Rathauses, Genthiner Str. 8, 45711 Datteln, zusammen. 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 

Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und 
einen amtlichen Personalausweis – Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis – oder 
Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums 
einen Stimmzettel ausgehändigt. Jeder Wähler hat eine Stimme. 

 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei 
und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung 
und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge 
und rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die 
Kennzeichnung. 

 
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem rechten Teil des Stimm-
zettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kennt-
lich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 

 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung 

und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zu-
tritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis Recklinghausen 

 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises Recklinghausen oder 
 durch Briefwahl teilnehmen. 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimm-



zettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 
18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben wer-
den. 

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das 

gilt auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäi-
schen Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind. Eine Ausübung des Wahl-
rechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 6 Absatz 4 
des Europawahlgesetzes). 

 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der 
Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person be-
dienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberech-
tigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn 
ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 6 Absatz 4a des Europawahlgesetzes). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentschei-
dung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlbe-
rechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Straf-
gesetzbuches). 

 
 
 
Datteln, 22. März 2024 
 

 
Dora 
Bürgermeister 



Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024

Die nachstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde dem Landrat als untere
staatliche Verwaltungsbehörde in Recklinghausen mit Schreiben vom 06.03.2024 gemäß § 80
Absatz 5 GO NRW angezeigt.

Der Haushaltsplan 2024 liegt zur Einsichtnahme in der Kolpingstr. 1 Fachbereich Finanzen
der Stadt Datteln, Zimmer 3.01 und 3.02 während der regulären Öffnungszeiten:

Montag: 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag: 8.30 bis 12.00 Uhr
Mittwoch: 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag: 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr
Freitag: 8.30 bis 12.00 Uhr

öffentlich aus und ist unter der Adresse www.datteln.de im Internet verfügbar.

Hinweis:

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen der Satzung kann nach Ablauf von sechs
Monaten nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Datteln, 25.03.2024

-^^ 4^0 -<^-
i. A.
Olaf Stümpel
Kämmerer



Haushaltssatzung  

der Stadt Datteln  

für das Haushaltsjahr 2024 

 

 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Datteln 

mit Beschluss vom 21.02.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 

 

§ 1 Haushaltsplan 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der 

Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 

eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen 

Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird  

 

im Ergebnisplan mit  

 

           

dem Gesamtbetrag der Erträge auf     110.891.626 € 

 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf    124.045.052 € 

 

 abzüglich globaler Minderaufwand von            2.449.552 € 

 

 somit auf         - 10.703.874 € 

 

im Finanzplan mit 

 

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 

aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf    106.466.534 € 

 Gesamtbetrag der Auszahlungen 

aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf    119.029.176 € 

 

 Gesamtbetrag der Einzahlungen  

aus der Investitionstätigkeit              4.707.447 € 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 

aus der Investitionstätigkeit         25.459.081 € 

 

 Gesamtbetrag der Einzahlungen 

 aus der Finanzierungstätigkeit auf      54.378.945 €

 Gesamtbetrag der Auszahlungen 

 aus der Finanzierungstätigkeit auf      20.464.670 € 

 

festgesetzt.   



§ 2 Kredite für Investitionen 

 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf  

                                     

24.751.634 € 

(davon für Eigenbetriebe nach § 114 GO NRW bzw. ähnliche Einrichtungen) 

4.000.000 € 

 

festgesetzt. 

 

 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitions-

auszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 

 

22.950.000 € 

 

festgesetzt.          

 

 

§ 4 Rücklagen 

  

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 

 

10.703.874 € 

 

festgesetzt. 

 

 

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung 

 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden 

dürfen, wird auf 90.000.000 € festgesetzt. 

 

  

§ 6 Steuersätze 

 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt 

festgesetzt: 

 

 

 

 

 

 

 



1. Grundsteuer 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

 (Grundsteuer A) auf            500  v.H. 

1.2 für die Grundstücke  

 (Grundsteuer B) auf            825  v.H. 

 

 

2. Gewerbesteuer             480  v.H. 

 

 

§ 7 Stellenplan 

 

Soweit im Stellenplan Stellen als künftig wegfallend (kw) oder künftig umzuwandeln (ku) 

bezeichnet sind, hat das nachfolgend aufgeführte Rechtsfolgen: 

 

a) kw-Vermerke  - Die jeweilige Planstelle entfällt mit dem Freiwerden der Stelle. 

b) ku- Vermerke   - Die Bewertung der jeweiligen Planstelle ändert sich bei 

                                   Freiwerden der Stelle. 

 

Vorrübergehend können Stellen von Beamten auch mit vergleichbaren Arbeitnehmern 

besetzt werden, und Stellen von Arbeitnehmern können vorrübergehend mit vergleichbaren 

Beamten besetzt werden.  

 

 

§ 8 Regelungen für über- und außerplanmäßige  Aufwendungen und Auszahlungen 

 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des 

Jahresabschlusses festgestellt werden können und zu keinen Auszahlungen im selben 

Haushaltsjahr führen, gelten nicht als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 der 

Gemeindeordnung NRW. 

 

 

Datteln, den 21.02.2024 

 

 

B e s t ä t i g t :     A u f g e s t e l l t :  

     

 

 

Gez. Dora                                 Gez. Stümpel 

Bürgermeister     Kämmerer  



Gemäß § 1 und § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S.94), zuletzt geändert durch Artikel 

2 des Gesetzes vom 08. Juli 2016 (GV. NRW.S.557) wird das nachfolgende Schriftstück der Stadt 

Datteln: 

 

Dokument vom  

Az: 1011123.0006139 

Für Hölscher, Christian Josef   

(letzte bekannte Anschrift: JVA Castrop-Rauxel, Lerchenstraße 81, 44581 Castrop-Rauxel) 

 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 

 

Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da die derzeitige Anschrift des Adressaten bzw. 

dessen Vertreters nicht festgestellt werden konnte. 

Der Bescheid kann innerhalb von zwei Wochen nach Herausgabe des Amtsblattes der Stadt Datteln 

bei der Vestischen Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen Bezirksstelle Datteln, Martin-Luther-Str. 13, 

Zimmer 10a, während der Dienststunden eingesehen und in Empfang genommen werden. 

Durch die öffentliche Zustellung werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen. 

 

 

Im Auftrag 

Alexander Zielinski 

 

 

Jobcenter Kreis Recklinghausen 
Bezirksstelle Stadt Datteln 
Martin-Luther-Str. 13 

45711 Datteln 

 



Gemäß § 1 und § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S.94), zuletzt geändert durch Artikel 

2 des Gesetzes vom 08. Juli 2016 (GV. NRW.S.557) wird das nachfolgende Schriftstück der Stadt 

Datteln: 

 

Dokument vom 04.03.2024 

Az: 1011136.0001390 

Für Jung, Ingo 

(letzte bekannte Anschrift: Hachhausener Straße 179, 45711 Datteln) 

 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 

 

Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da die derzeitige Anschrift des Adressaten bzw. 

dessen Vertreters nicht festgestellt werden konnte. 

Der Bescheid kann innerhalb von zwei Wochen nach Herausgabe des Amtsblattes der Stadt Datteln 

bei der Vestischen Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen Bezirksstelle Datteln, Martin-Luther-Str. 13, 

Zimmer 20, während der Dienststunden eingesehen und in Empfang genommen werden. 

Durch die öffentliche Zustellung werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen. 

 

 

Im Auftrag 

 

Zielinski 

 

Jobcenter Kreis Recklinghausen 
Bezirksstelle Stadt Datteln 
Martin-Luther-Str. 13 

45711 Datteln 

 

open://KdUDerBedarfsgemAnzeigen/?KdUSblID=-00000000000001&KdUID=101000000207149





	ab042024deckblatt
	Bekanntmachung Einsicht Wählerverzeichnis EW2024
	Wahlbekanntmachung EW2024
	BekanntmachungsAO Haushaltssatzung 2024
	Haushaltssatzung 2024
	Öffentliche Zustellung Hölscher
	Öffentliche Zustellung Jung
	Öffentliche Zustellung Kaluza
	Öffentliche Zustellung Yildiz

